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 Hiermit wird bestätigt, dass der deutsche Staatsbürger Richard KLÜNDER, geboren 

1912 in der Stadt Erfurt, verhaftet am 6. Oktober 1949 und mit dem Urteil des Militär-

tribunals des Truppenteils 07335 vom 31. Januar 1950 auf der Grundlage von Art. 58-6, 

Teil 1, StGB der RSFSR verurteilt zu 25 Jahren Freiheitsentzug in Besserungsarbeitslagern,  

in Übereinstimmung mit Art. 3, Abs. a und Art. 8, Teil 2 des Gesetzes der Russischen Födera-

tion „Über die Rehabilitierung von Opfern politischer Verfolgung“ vom 18. Oktober 1991 mit 

vollständiger Wiederherstellung seiner Rechte rehabilitiert wurde. 

 
 
Obermilitärstaatsanwalt  
der Abteilung Rehabilitierung ausländischer Bürger 
Oberst der Justiz 
     [Unterschrift unleserlich]  E.V. Panasûgin 

[Rundes Siegel: Inschrift unleserlich] 

 


